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• Aufsicht findet am Becken statt 

• Die Aufsichtsperson muss mit dem Bad vertraut sein 
- Kenntnis über Erste-Hilfe-Raum und Material 
- Telefon für Notfall 

• Rettungsfähigkeit muss vor Ort nachgewiesen werden 

• Gültiger Erste-Hilfe-Nachweis und Rettungsschwimmer Silber 
muss vorliegen 
 
Die Aufsicht wird nach folgenden Anweisungen durchgeführt 
und umgesetzt: 

 

• Jemand anderen untertauchen ist verboten 

• Mit Anlauf ins Becken springen ist verboten 

• Jemand anderen ins Becken schupsen ist verboten 

• Der Aufenthalt im Landebereich der Rutschen und im Sprungbe-
cken ist verboten 

• Das Hinaufklettern in die Rutsche ist verboten 

• Das Stauen von Personen in der Rutsche ist untersagt 

• Das Wippen auf den Sprungbrettern ist strengstens verboten 

• Es ist nur eine Sprungplattform geöffnet 1ner oder 3er 

• Auf der Sprunganlage befindet sich nur eine Person 

• Speisen und Getränke am Beckenumgang und in den Becken ist 
verboten 

• Das Verwenden von Handys am Beckenumgang und in den Be-
ecken ist verboten 

• Das Verwenden von Minikameras im Wasser, am Beckenum-
gang oder auf der Sprung- und Rutschenanlage ist verboten 

• Das Fotografieren in den Becken und am Beckenumgang ist ver-
boten 

• Der Einsatz von Shishas auf der kompletten Schwimmbadanlage 
ist verboten 

• Mit Schwimmflügeln ist das Baden im Schwimmerbecken, die 
Benutzung der Riesenrutsche und das Springen von der Sprung-
anlage untersagt 

• Flossenschwimmen, Monoflosse bzw. Meerjungfrauenflosse ist 
nicht gestattet. 
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• Schnorcheln sowie Benutzung einer Schnorchelmaske ist nicht 
gestattet (wegen der Gefahr der Pendelatmung) 

• Das Spielen mit weichen Bällen ist im Schwimmerbecken nicht 
gestattet. 

• Im Schwimmerbecken ist der Aufenthalt nur für Schwimmer ge-
stattet. Nichtschwimmer dürfen auch nicht in Begleitung eines 
Schwimmers ins Schwimmerbecken. 

• Taucherbrillen müssen aus Kunststoff sein -Kein Glas-, bitte bei 
Möglichkeit kontrollieren. 

• Baden ist nur in dafür vorgesehener entsprechender Badebeklei-
dung gestattet. Es sind auch Burkini im Wasser erlaubt. KEINE 
Burkas. 

 
 
 
Dies ist ein Leitfaden, mit den wichtigsten Regeln. Sinn und Zweck 
ist es, eventuelle auftretende Unfallgefahren vor der Entstehung 
auszuschließen. Wir sind für die Sicherheit verantwortlich, also kön-
nen wir auch die „Spielregeln“ aufstellen. 
 




